
Patienten mit schweren Angst- und 
Zwangsstörungen wird ein Programm mit 
Schwerpunkt Reizkonfrontation und  
Reaktionsverhinderung (Expositions-
therapie) angeboten. Folgen der Störung 
wie sozialer Rückzug und Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit werden ebenso 
behandelt wie andere komorbide Störun-
gen wie z. B. Persönlichkeitsstörungen 
oder auch Substanzmissbrauch. 

Die Station bietet Platz für 18 Patient-
innen und Patienten (neun allgemein- 
psychiatrische und neun psycho-
therapeutische Plätze, davon sind vier 
Plätze für Angst- und Zwangsstörungen 
reserviert).

Die spezifische Störung wird in den Ein-
zeltherapien durch Psychologen und  
Assistenzärzte und die Übungen werden 
in Zusammenarbeit mit dem Pflege
personal durchgeführt. Zudem nehmen 
die Patientinnen und Patienten an den 
Gruppen zur Emotionsregulation teil. 

Das Programm dauert im Regelfall drei 
Monate und ist drei Phasen unterteilt: 
In der ersten Phase werden die individu-
ellen Ziele der Therapie erarbeitet und 
therapeutische Arbeitsinstrumente ein-
geführt. Nach einem Standortgespräch 
wird in der Therapiephase an der Ziel-
ereichung gearbeitet. In der letzten 
Phase werden der Austritt und die Nach-
betreuung gemeinsam geplant und  
organisiert. 

ANMELDUNG UND AUFNAHME

Die Indikation für das Behandlungs-
programm wird in einem Indikations-
gespräch (IG) mit der psychologischen 
Leitung und einer Pflegfachperson ge-
stellt. Sind die vier Behandlungsplätze 
belegt, wird der Patient oder die Patient-
in auf einer Warteliste eingetragen.
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Expositionstherapie bei schweren Angst-  
und Zwangsstörungen

Altersgruppe
Erwachsene 

Zielgruppen
Angst, Phobie 
Zwangsstörungen

Versorgung
Spezialversorgung

Typ
Stationäres Angebot 

Anzahl Behandlungsplätze
4

Aufenthaltsdauer
12 Wochen

Finanzierung
Grundversicherung der Krankenkasse


